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Recht zur Aussageverweigerung
§26

(1) Zur Verweigerung der Aussage sind berechtigt:
1. der Ehegatte des Beschuldigten oder Angeklagten;
2. die Geschwister des Beschuldigten oder Angeklag

ten;
3. Personen, die mit dem Beschuldigten oder dem 

Angeklagten in gerader Linie verwandt oder durch 
Annahme an Kindes Statt verbunden sind.

Dieses Recht besteht nicht, soweit nach dem Straf
gesetz Anzeige zu erstatten ist.

(2) Diese Personen sind vor jeder Vernehmung über 
ihr Recht zur Verweigerung der Aussage zu belehren. 
Sie können den Verzicht aut dieses Recht auch während 
der Vernehmung widerrufen.

§27
(1) Zur Verweigerung der Aussage sind berechtigt:

1. Geistliche über das, was ihnen bei der Ausübung 
der Seelsorge anvertraut worden oder bekannt ge
worden ist;

2. Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Zahnärzte, Psycholo
gen, Apotheker und Hebammen sowie deren Mit
arbeiter über das, was ihnen bei der Ausübung 
ihres Berufes oder ihrer Tätigkeit anvertraut oder 
bekannt geworden ist.

Dieses Recht besteht nicht, soweit nach dem Straf-
- gesetz Anzeige zu erstatten ist.
(2) Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Zahnärzte, Psycho

logen, Apotheker und Hebammen sowie deren Mit
arbeiter dürfen die Aussage nicht verweigern, wenn sie 
von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit befreit 
sind.

(3) Für das Recht der Abgeordneten der Volks
kammer, die Aussage zu verweigern, gilt die Verfassung 
der Deutschen Demokratischen Republik.

(4) Jeder Zeuge kann die Aussage über solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung ihm oder einem der 
im § 26 Abs. 1 Ziffern 1 bis 3 bezeichneten Angehörigen 
die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung zuziehen würde. 
Bezüglich der Angehörigen gilt dieses Recht nicht, so
weit nach dem Strafgesetz Anzeige zu erstatten ist.

Aussagegenehmigung
§28

(1> Jeder Zeuge ist verpflichtet, die Aussage zu ver
weigern, soweit er die vom Staat ihm ausdrücklich auf
erlegte oder anerkannte Schweigepflicht verletzen 
würde, es sei denn, daß ihn die zuständige Stelle von 
dieser Pflicht befreit hat.

(2) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Unter
suchungsorgane haben den Zeugen vor der Vernehmung 
auf die Aussageverweigerungspflicht hinzuweisen und 
die Vernehmung bis zur Befreiung von der Schweige
pflicht zu unterlassen.

(3) Die Verpflichtung zur Aussageverweigerung gilt 
auch dann, wenn der Zeuge nicht mehr im Dienst ist 
und er über Dinge vernommen werden soll, auf die sich 
seine Schweigepflicht bezieht.

§29
fl) Die Stellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglie

der und der Sekretär des Staatsrates, der Vorsitzende 
des Ministerrates, der Präsident des Obersten Gerichts

und der Generalstaatsanwalt bedürfen der Aussage
genehmigung des Vorsitzenden des Staatsrates.

(2) Die Mitglieder des Ministerrates, die Staatssekre
täre sowie die Leiter der zentralen staatlichen Organe 
und ihre Stellvertreter bedürfen der Aussagegenehmi
gung des Vorsitzenden des Ministerrates.

§30
Ladung

Der Zeuge wird unter Hinweis auf die gesetzlichen 
Folgen des Ausbleibens geladen.

§31
Folgen des Ausbleibens

(1) Einem ordnungsmäßig geladenen Zeugen, der nicht 
erscheint, können die durch sein Ausbleiben veruräkch- 
ten Auslagen sowie eine Ordnungsstrafe auferlegt wer
den. Im Falle wiederholten Ausbleibens kann die Ord
nungsstrafe noch einmal verhängt werden. Die Vor
führung des Zeugen ist zulässig.

(2) Die Auferlegung von Ordnungsstrafen und Aus
lagen unterbleibt, wenn das Ausbleiben des Zeugen 
genügend entschuldigt ist. Erfolgt nachträglich ge
nügende Entschuldigung, werden die gegen den Zeugen 
getroffenen Anordnungen wieder aufgehoben.

(3) Diese Befugnisse stehen im Ermittlungsverfahren 
dem Staatsanwalt zu.

§32
Vernehmung und Belehrung der Zeugen

(1) Die Zeugen sind einzeln und in Abwesenheit der 
später zu hörenden Zeugen zu vernehmen.

(2) Vor Beginn der Vernehmung sind die Zeugen auf 
ihre staatsbürgerliche Pflicht zur Mitwirkung an der 
Erforschung der Wahrheit hinzuweisen und über die 
strafrechtlichen Folgen einer vorsätzlich unrichtigen 
oder unvollständigen Aussage zu belehren.

§33
Gegenstand der Vernehmung

(1) Die Vernehmung beginnt damit, daß der Zeuge 
über Vor- und Familiennamen, Geburtstag, Beruf, 
Tätigkeit und Wohnort befragt wird. Erforderlichen
falls sind dem Zeugen Fragen über Umstände, die 
seine Glaubwürdigkeit in der vorliegenden Sache be
treffen, insbesondere über seine Vorstrafen und seine 
Beziehungen zu dem Beschuldigten, dem Angeklagten 
oder dem Geschädigten zu stellen.

(2) Vor Beginn der Vernehmung zur Sache ist dem 
Zeugen mitzuteilen, worüber er vernommen werden 
soll. Er soll sich zunächst im Zusammenhang äußern 
und dann durch Fragen zur Ergänzung seiner Aus
sagen veranlaßt werden.

§ 34
Entschädigung von Zeugen

Jeder von dem Gericht oder dem Staatsanwalt ge
ladene oder auf Beschluß des Gerichts vernommene 
Zeuge hat nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun
gen Anspruch auf Entschädigung für den Verdienst
ausfall und auf Erstattung von Reisekosten oder ande
ren Auslagen.

§35
Aussagen sachverständiger Zeugen

Die Vorschriften über den Zeugenbeweis finden auch 
Anwendung auf die Vernehmung von Zeugen, die auf


